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1. ALLGEMEINES 

 
 

1.1. Auftrag und Auftraggeber 

 

Mit Beschluss des Bezirksgerichts St. Pölten vom 10.09.2025 wurde ich mit der Schätzung der 

Liegenschaft EZ 107 KG 19202 Frankenfels mit der Liegenschaftsadresse 
Weißenburggegend 4, 3213 Frankenfels beauftragt. 
 
 
 
 

1.2. Befundaufnahme 

 

Die 1. Befundaufnahme fand am 06.10.2025 in der Zeit von 0930 – 0950 Uhr statt. Trotz 
mehrmaligem Klopfen öffnete niemand.  
 
Es wurde in der Folge 20 Minuten zugewartet und danach die Befundaufnahme abgebrochen. 

Ein entsprechender Bericht erging an das Bezirksgericht St. Pölten. 
 
Mit Beschluss des Bezirksgerichts St. Pölten vom 03.11.2025 wurde ein neuerlicher 

Schätztermin unter Beiziehung eines Schlossers und eines Gerichtsvollziehers festgesetzt.  
 
Die 2. Befundaufnahme fand am 18.11.2025 in der Zeit von 1000 – 1045 Uhr statt. 
 
An der Befundaufnahme haben außer dem unterfertigten SV teilgenommen: 
 

o Frau Martina Vasvari (Mitbewohnerin der verpflichteten Partei) 

o Herr Sebastian Weißmayer (Gerichtsvollzieher) 

o Herr Wolfgang Solomka (Schlosser) 

o Frau Ramona Sturzeis, REV 

Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige für die Fachgruppe 
Immobilien, Recognised European Valuer, Immobilientreuhänderin (SV-Büro 
Edlauer|Sturzeis) 

 
 
 
 

1.3. Bewertungsstichtag 

 
Als Bewertungsstichtag wird der Tag der Befundaufnahme, sohin der 18.11.2025, 

herangezogen. 
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1.4. Grundlagen 

 
o Örtliche Besichtigungen am 06.10.2025 sowie 18.11.2025 

o Auftrag des Bezirksgerichts St. Pölten vom 10.09.2025 sowie 03.11.2025 

o Grundbuchauszug vom 01.10.2025 

o Erteilte Auskünfte anlässlich der Befundaufnahme durch die anwesende Mitbewohnerin 
der Verpflichteten 

o Einsichtnahme in die Urkundensammlung des Grundbuches des BG St. Pölten 

o Einsichtnahme in den Flächenwidmungsplan 

o Auskünfte hinsichtlich allfälliger Rückstände an Grundbesitzabgaben wurden eingeholt. 

o Einsichtnahme in den Bauakt aufliegend bei der Marktgemeinde Frankenfels. 

o Ein Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes iS der Richtlinie 
2010/31/EU des Europäischen Parlamentes wurde nicht vorgelegt. 

o Protokolle betreffend Überprüfung der elektrischen Anlagen (Elektroattest) sowie gemäß 
ÖNORM B 1300 bzw. B 1301 (Objektsicherheitsüberprüfung) wurden nicht übergeben. 

o Erhebungen am örtlichen Immobilienmarkt 

o Eigene Vergleichspreissammlung aufgrund beruflicher Tätigkeit 

o Liegenschaftsbewertungsgesetz idgF. 

o Ö-NORM B 1802 (Teile 1 – 3), soweit nicht in Widerspruch zum LBG 

o Eigene Fotodokumentation 

o Literaturverzeichnis laut Anhang 

 
 
 
 

1.5. Bewertungszweck  

 
Das Gutachten dient der Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft EZ 107 KG 19202 

Frankenfels mit der Liegenschaftsadresse Weißenburggegend 4, 3213 Frankenfels in der 
anhängigen Exekutionssache vor dem Bezirksgericht St. Pölten, GZ: 32 E 12/25h. 
 
 
 
 

1.6. Allgemeine Vorbemerkungen 

 

o Das Gutachten wurde ausschließlich nach den Bestimmungen des 
Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992, BGBl. 1992/150 sowie der ÖNORM B 1802 
(Teile 1 bis 3) – soweit nicht in Widerspruch zum LBG - erstellt. 

o Es wird der Verkehrswert gem. § 2 Abs. 2 LBG ermittelt. 

o Die Verkehrswertermittlung erfolgt geldlastenfrei. 
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o Diese Bewertung steht in voller Übereinstimmung mit den Europäischen 
Bewertungsstandards (EVS) mit einem Vorbehalt: Soweit sie für die Bewertung zum 

Zwecke der Beleihungswertermittlung dient, steht diese nicht in Übereinstimmung mit 
den EVGN 2 (European valuation Guidance Notes 2) Valuation for Mortgage Lending – 
Prudently Conservative Valuation Criteria („Beleihungswertermittlung, Valuation for 
Mortgage Lending") der EVS 2025. Der Grund hierfür liegt in der Anweisung 
ausschließlich den Marktwert/Verkehrswert zu ermitteln, obwohl die Verordnung (EU) 
2024/1623 ab dem 01.01.2025 vorschreibt, einen „Immobilienwert (property value)“ 

unter Berücksichtigung von „vorsichtig konservativen Bewertungskriterien“ zu ermitteln. 

o Außerbücherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berücksichtigung, wenn sie dem 
Sachverständigen bekannt gegeben wurden. Dem gefertigten Sachverständigen wurden 
solche nicht bekanntgegeben, daher basiert der ausgewiesene Wert des Gutachtens auf 
der Annahme, dass keine außerbücherlichen Rechte und Lasten vorliegen. 

o Währungsbeträge sind in Euro angegeben, Flächenmaße in Quadratmeter. 

o Die beschriebenen elektrischen, sanitären und sonstigen Einrichtungen und Anlagen, 

sowie sonstige Ver- und Entsorgungsleitungen wurden nicht auf ihre Funktionsfähigkeit 
überprüft, deren ordnungsgemäße Funktion wird bei der Bewertung vorausgesetzt. 
Weiters wird angenommen, dass diese Anlagen dem derzeitigen Stand der Technik 
entsprechen. Die technischen Ausstattungen und Einrichtungen sind in dem Gutachten 
nur insofern berücksichtigt, als diese den unmittelbaren Bestandteilen des Gebäudes 
zuzuordnen sind. Das vorhandene Inventar, Einrichtungsgegenstände und sonstige 
Fahrnisse wurden nicht mitbewertet.  

o Nicht beauftragt ist - soweit überhaupt vorhanden - Zirkulationsleitungen einer zentralen 
Trinkwassererwärmung, die Wasserleitungen und Armaturen selbst, vorhandene 
Wasserspeicher und Durchlauferhitzer und dergleichen, somit alle Bereiche der 
Wasserversorgung, weiters Feuerlösch- und Brandschutzanlagen sowie etwaige 
Lüftungsanlagen, Luftwäscher in Klimaanlagen und Kühltürme des 
Bewertungsgegenstandes nach Legionellenkonzentration zu untersuchen. Es wird daher 

bei der Wertermittlung davon ausgegangen, dass keine nachweisbare oder geringe 
Legionellenkonzentration (i.S. des DVGW-Arbeitsblattes W551) in den oben 
beschriebenen Anlagen vorhanden ist somit die Maßzahl von 100KBE/100ml nicht 
überschritten wird. 

o Soweit nichts anderes augenscheinlich feststellbar ist, wird angenommen, dass 
konsensgemäß gebaut wurde, daher keine Abweichungen der tatsächlichen Bauführung 
vom genehmigten Bauplan vorliegen und sämtliche behördliche Auflagen erfüllt wurden.  

o Die Beschreibung der Baulichkeiten bezieht sich auf dominante Ausstattungsmerkmale. 
Einzelne Bauteile können hiervon abweichen.  

o Der Bau- und Erhaltungszustand des Gebäudes wurde ausschließlich durch äußeren 
Augenschein anlässlich der Befundaufnahme festgestellt und klassifiziert. Detaillierte 
Untersuchungen des Bauzustandes wurden nicht durchgeführt. Zerstörende 
Untersuchungen werden nicht ausgeführt, weshalb Angaben über nicht sichtbare 
Bauteile und Baustoffe aus Auskünften, die dem Sachverständigen gegeben werden, auf 

vorgelegten Unterlagen oder Vermutungen beruhen.  

o Die Bewertung allfälliger Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Herstellungskosten 
wird vom Sachverständigen entsprechend seiner Erfahrungen angesetzt und wird dabei 
von einer der Lage und jeweiligen Nutzung des Objektes marktkonformen Ausführung 
ausgegangen.  

o Feststellungen hinsichtlich des Bauwerkes und des Bodens werden nur insoweit 

getroffen, als sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind.  
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o Der Wertermittlung werden die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer 
üblichen, ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor 

allem bei der örtlichen Besichtigung, erkennbar waren oder sonst bekannt geworden 
sind.  

o Der rechtlichen Bewertung werden nur die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen 
einer üblichen, ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, 
vor allem und überwiegend aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten 
Informationen, erkennbar oder sonst bekannt geworden sind.  

o Festgehalten wird, dass in die digitale Katastermappe (DKM) Einsicht genommen wurde 
und die darin dargestellten Grenzen nicht in der Natur überprüft wurden. 

o Ein Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes iS der Richtlinie 
2010/31/EU des Europäischen Parlamentes wurde nicht vorgelegt. 

o Dieses Gutachten ist allein für den oben genannten Zweck erstellt worden. Seitens des 
Gutachters kann keine Haftung übernommen werden für den Fall, dass sich andere, sei 
es zum genannten oder zu einem anderen Zweck, darauf berufen. 

 
 
 
 

1.7. Umsatzsteuer 

 
Mit Wirksamkeit 19.06.1998 trat das Budgetbegleitgesetz 1998 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt 
traten neue umsatzsteuerliche Bestimmungen bei Immobilientransaktionen in Kraft. Daher ist 
folgender Hinweis nötig: 

 
Sollte die Immobilie mit Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer verwertet werden, so ist 
die Umsatzsteuer dem ermittelten Wert hinzuzurechnen, hierbei wäre eine eventuelle 
Vorsteuerkorrektur nicht nötig.  
 
Sollte ohne Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer verkauft werden, wären eventuell 

geltend gemachte Vorsteuerbeträge von baulichen Maßnahmen zu berichtigen und anteilig an 
die Finanzverwaltung abzuführen. 
 

 
 
 

1.8. Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht 

(ÖNORM B 1802 Pkt. 4.4.) 
 

Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere 
der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung 
keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein.  
 
Weiters ist darauf zu verweisen, dass der ermittelte Verkehrswert nicht notwendigerweise 
bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleich bleibenden äußeren Umständen im 

Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist.  
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Je nach Verwertungsdauer und Anzahl der Interessenten kann der erzielte Kaufpreis innerhalb 
einer Bandbreite von bis zu 15 % nach oben und unten abweichen. 

 
Sollte eine sehr kurzfristige Veräußerung - aus welchem Grund auch immer - notwendig sein, 
ist vom festgesetzten Verkehrswert ein noch höherer Abschlag in Kauf zu nehmen. (Diese 
Kurzfristigkeit der Verwertung bspw. nach den Bestimmungen der Exekutionsordnung, bei der 
eben der für die Immobilie adäquate Verkaufszeitraum fehlt, ist idR durch einen geringeren 
Ausrufpreis berücksichtigt). 

 

 
 
 

1.9. Unabhängigkeit des Gutachters, Vertraulichkeitserklärung 

 
Der gefertigte Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er diese Liegenschaftsbewertung als 
unabhängiger Gutachter objektiv und unparteiisch erstellt hat. 1 
 

Die Europäischen Bewertungsstandards der TEGoVA definieren den unabhängigen Gutachter 
wie folgt: 
 

Ein unabhängiger Gutachter ist ein externer Gutachter, der weder direkt noch 

indirekt über Partner oder Mitgeschäftsführer oder enge Familienangehörige 

ein erhebliches finanzielles Interesse am Unternehmen des Auftraggebers 

(oder umgekehrt) hat und der mit Ausnahme des aktuellen Honorars weder 

derzeit noch in den letzten 24 Monaten vom Unternehmen des Auftraggebers aus 

einem Arbeitsverhältnis Honorar bezogen hat.  

 

Der gefertigte Sachverständige erklärt weiters, sämtliche Informationen, Urkunden und 
Unterlagen die er vom Auftraggeber oder einem Dritten im Zusammenhang mit der 
Gutachtenserstellung erhalten hat und den Inhalt des Gutachtens selbst, insbesondere die 
ermittelten Werte im Rahmen der gesetzlichen Gegebenheiten vertraulich zu behandeln.  

 
 
1 Europäische Bewertungsstandards der TEGoVA, 9. deutsche Ausgabe, S 2.10 
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2. BEFUND 

 
 

2.1. Makrolage 

 
Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich in der Marktgemeinde Frankenfels, 

welche dem Bezirk St. Pölten-Land zugehörig ist. 
 
Der Bezirk St. Pölten-Land 2 umfasst eine Fläche von ca. 1.288 km2. Er liegt unmittelbar 
westlich von Wien, südlich der Donau und gliedert sich seit 01.01.2017 in 45 Gemeinden, 
darunter 6 Städte und 25 Marktgemeinden.  
 
 

 

Übersicht Bezirksgrenzen in NÖ; Quelle: geoland.at 

  

 
2 Quelle: wikipedia.org 
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Der Bezirk St. Pölten-Land zählt ca. 134.760 Einwohner (Stand zum 01.01.2025) und weist 
damit ein stetiges Bevölkerungswachstum auf. 

 

 

Einwohnerentwicklung St. Pölten-Land, Quelle: Statistik Austria (statistik.at) 

 
Die Marktgemeinde Frankenfels 3 liegt im Mostviertel, im Pielachtal und zählte zum 
01.01.2025 ca. 1.860 Einwohner. Die Fläche der Marktgemeinde umfasst rund 56 km2. 
 

 

Bezirksübersicht St. Pölten-Land, Quelle: noe.gv.at 

 
3 Quelle: wikipedia.org 
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Die Gemeinde besteht nur aus der Katastralgemeinde Frankenfels. Die Nachbargemeinden sind 
im Norden Texingtal, im Nordosten Kirchberg an der Pielach, im Osten Loich, im Südosten 

Schwarzenbach an der Pielach, im Südwesten Puchenstuben, im Westen St. Anton an der 
Jeßnitz und im Nordwesten St. Georgen an der Leys. 
 
In Frankenfels befinden sich ein Kindergarten, eine Volksschule sowie eine neue Mittelschule. 
 
Die medizinische Versorgung ist durch einen Arzt für Allgemeinmedizin und eine Zahnärztin 

gegeben. Darüber hinaus stehen ua. in der Landeshauptstadt St. Pölten zahlreiche Fachärzte 

sowie das Landesklinikum zur Verfügung. 
 
Frankenfels liegt an der Mariazeller Bahn und ist durch die B 39 an das höherrangige 
Straßennetz angebunden. 
 
 

Entfernungen: 
 

Lilienfeld ca. 31 km 
Melk ca. 44 km 
St. Pölten ca. 43 km 
Wien ca. 102 km 

 

 
 

 

2.1.1. Statistische Daten 

 

 

Bevölkerungspyramide; Quelle: Statistik Austria (statistik.at) 



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 11 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  

 

Bevölkerungsentwicklung; Quelle: Statistik Austria (statistik.at) 

 
 

 

Gebäudeeigenschaft; Quelle: Statistik Austria (statistik.at) 

 

 

 
 

2.2. Mikrolage 

 
Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich nördlich der B 39 sowie der 
Bahnstrecke.  
 
Südlich fließt die Pielach.  
 

Die umliegenden Grundstücke sind überwiegend unbebaut und forstwirtschaftlich genutzt. 
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2.2.1. Lageplan, Luftbild, Orthofoto 

 

 

Lageplan; Quelle: maps.google.at 

 

 

Luftbild; Quelle: bing.com 
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Orthofoto, Quelle: atlas.noe.gv.at 
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2.2.2. Hochwasserabflussbereich 

 
Hochwasserabflussbereiche sind jene Flächen, die bei verschieden großen Hochwässern 
überflutet werden. Meistens werden die Abflussbereiche für 30-, 100- und 300-jährige 

Hochwässer dargestellt. Das sind Hochwasserereignisse die statistisch alle 30/100/300 Jahre 
auftreten können.  
 
Die Hochwasserverhältnisse an einem Fluss können sich im Lauf der Zeit verändern. Die 

Abflussbereiche im Wasserdatenverbund NÖ sind daher nur eine vorläufige Information. 
 
Wie in nachstehenden Grafiken ersichtlich, befindet sich die gegenständliche Liegenschaft laut 

Abfrage beim Wasserdatenverbund auf der Homepage des Landes NÖ derzeit teilweise im 
Hochwasserabflussbereich HQ 30 / 100 / 300 sowie innerhalb der gelben und roten 
Gefahrenzone Wildbach. 
 
Legende: 
 

 
 

   
 

 

Hochwasserabflussbereich HQ30; Quelle: atlas.noe.gv.at  
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Hochwasserabflussbereich HQ100; Quelle: atlas.noe.gv.at 

 

 

Hochwasserabflussbereich HQ300; Quelle: atlas.noe.gv.at  
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2.2.3. Lärminfo 

 
Die Liegenschaft befindet sich nördlich der B 39 mit entsprechender Frequenz sowie der 
Bahnstrecke.  

 
Es werden daher im Folgenden die erhobenen Lärmkarten abgebildet. 
 
 

Legende 
 

         
 
 

 

Lärmkarte Straßenverkehr; Quelle: laerminfo.at 
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Lärmkarte Schienenverkehr; Quelle: laerminfo.at 

 
 
Die Liegenschaft befindet sich demnach nicht in einem Gebiet mit einer erhöhten 
Lärmbeeinträchtigung durch Straßen- und/oder Schienenverkehr. 
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2.3. Grundbuchstand 

 
Die EZ 107 besteht aus den Grundstücken Nummer .170, 1581/2 sowie 1582 und liegt in der 
Katastralgemeinde 19202 Frankenfels.  

 
Die Abfrage des nachfolgenden Grundbuchsauszuges erfolgte am 01.10.2025. 
 
 
KATASTRALGEMEINDE 19202 Frankenfels                           EINLAGEZAHL   107 

BEZIRKSGERICHT St. Pölten 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 5030/2025 

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 

************************************* A1 ************************************** 

   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 

  .170       Bauf.(10)                 82  Weißenburggegend 4 

  1581/2     Gärten(10)               614 

  1582       GST-Fläche               505 

             Bauf.(10)                 32 

             Bauf.(20)                473 

   GESAMTFLÄCHE                      1201 

Legende: 

Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 

Bauf.(20): Bauflächen (Gebäudenebenflächen) 

Gärten(10): Gärten (Gärten) 

************************************* A2 ************************************** 

************************************* B *************************************** 

   6 ANTEIL: 1/1 

     Marion Burisch 

     GEB: 1978-04-16 ADR: Weißenburggegend 3, Frankenfels   3213 

      a 7825/2011 Leibrentenvertrag 2010-06-16 Eigentumsrecht 

      b 7927/2015 Übergabsvertrag 2014-11-07 Eigentumsrecht 

      c 7927/2015 Zusammenziehung der Anteile 

************************************* C *************************************** 

   1  a 7825/2011 Leibrentenvertrag 2010-06-16 

          PFANDRECHT                                          monatl EUR 300,-- 

          12 % VZ, NGS EUR 720,-- für 

          Schagerl Leopold, geb 1946-10-19 

      b 7825/2011 Vollstreckbarkeit gem § 3 NotO 

   3  a 7318/2017 Rückstandsausweis 2017-12-07 

          PFANDRECHT                                         vollstr EUR 968,10 

          Antragskosten: EUR 101,80 für 

          Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung 

          (3 E 5536/17m) 

   4  a 2077/2018 Bescheid 2018-02-13 

          PFANDRECHT                                      vollstr EUR 25.844,71 

          Antragskosten: EUR 574,-- für 

          Bundesland Niederösterreich, BH St. Pölten (3 E 1525/18k) 

   5  a 1935/2020 Rückstandsausweis 2020-03-25 

          PFANDRECHT                                         vollstr EUR 881,20 

          Antragskosten EUR 106,90 

          für Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung 

          im Bezirk St. Pölten (3 E 1270/20p) 

   6  a 1538/2024 Rückstandsausweis 2024-03-12 

          PFANDRECHT                                       vollstr EUR 1.708,34 

          Antragskosten EUR 112,40 für 

          Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im 

          Bezirk St. Pölten (3 E 1051/24p) 

   7  a 4251/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstr. EUR 39.051,36 samt Anhang gemäß 

          Beschluss vom 2025-08-07, Kosten EUR 1.503,90, EUR 25,--, 
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          Antragskosten EUR 1.595,96 für 

          Leopold Schagerl geb 1946-10-19 (32 E 12/25h) 

   8  a 5030/2025 Exekutionsbewilligung 2025-09-22 

          PFANDRECHT                                       vollstr EUR 1.438,33 

          Kosten: EUR 86,70, Antragskosten: EUR 129,60 für 

          Republik Österreich, Einbringungsstelle (31 E 2741/25z) 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 

******************************************************************************* 

 

 
 
 

2.3.1. Grundstücksgröße 

 
Die Grundstücke Nummer .170, 1581/2 sowie 1582 weisen laut vorangeführtem 
Grundbuchsauszug eine unverbindliche Fläche von insgesamt 1.201 m2 auf.  
 
Es ist anzumerken, dass die im Grundbuch eingetragenen Nutzungsarten nicht der 

Flächenwidmung gemäß niederösterreichischem Raumordnungsgesetz entsprechen. 
 
Ein Ausweis im Grenzkataster erfolgte bisher noch nicht. Die Grundstücksgrenzen gelten somit 
als nicht gesichert. 4 

 
 

 
 

2.3.2. Eigentumsverhältnisse 

 
Laut vorangeführtem Grundbuchsauszug befindet sich die bewertungsgegenständliche 
Liegenschaft zum Abfragezeitpunkt im Alleineigentum von Frau Marion Burisch. 
 
 
 

 

2.3.3. Rechte und Lasten 

 

Das A2-Blatt weist keine Eintragungen aus. Dem C-Blatt sind folgende Eintragungen zu 
entnehmen: 
 

o TZ 7825/2011 Pfandrecht aus dem Leibrentenvertrag vom 16.06.2010 für Herrn 
Leopold Schagerl, geb. am 19.10.1946 

  

 
 
4  Gemäß § 8 Vermessungsgesetz ist der Grenzkataster bestimmt 

1. zum verbindlichen Nachweis der Grenzen der Grundstücke 

2. zur Ersichtlichmachung 

a. der Benützungsarten 

b. der Flächenmaße 

c. der vermessungsbehördlich bescheinigten Änderungen des Katasters 
d. sonstiger Angaben zur leichteren Kenntlichmachung der Grundstücke und  

e. zur Ersichtlichmachung der geocodierten (raumbezogenen) Adressen der Grundstücke und der darauf befindlichen Gebäude 
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o TZ 7318/2017 Pfandrecht aus dem Rückstandsausweis vom 07.12.2017 für den GVU  

o TZ 2077/2018 Pfandrecht aus dem Bescheid vom 13.02.2018 für das Land NÖ 

o TZ 1935/2020 Pfandrecht aus dem Rückstandsausweis vom 25.03.2020 für den GVU 

o TZ 1538/2024 Pfandrecht aus dem Rückstandsausweis vom 12.03.2024 für den GVU 

o TZ 4251/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens 

o TZ 5030/2025 Pfandrecht aus der Exekutionsbewilligung vom 22.09.2025 für die 

Republik Österreich 
 

Da die Bewertung geldlastenfrei erfolgt, sind die eingetragenen Pfandrechte zum Zwecke der 
Erstattung dieses Gutachtens nicht von Relevanz. 
 
 
Anmerkung: Der Leibrentenvertrag wurde lediglich mit einem Pfandrecht besichert. Eine 
Reallast wurde diesbezüglich im C-Blatt der Grundbuchseinlage nicht einverleibt.  
 

Es wird ausdrücklich auf Punkt Zwölftens des Leibrentenvertrages hingewiesen, demnach bei 
einer allfälligen Veräußerung des Vertragsobjektes die Käufer solidarisch mit den Erwerbern 
weiterhin persönlich für die Verpflichtungen aus diesem Vertrage haften.  
 
Ob es sich hierbei um eine Reallast handelt, stellt eine Rechtsfrage dar, die vom SV 
nicht zu beantworten ist.  

 

Sollte eine rechtliche Beurteilung dergestalt ausfallen, dass der Leibrentenvertrag 
auf den Ersteher übergeht, so wäre eine Nachbewertung vorzunehmen. 
 
Nach Rücksprache mit dem zuständigen Richter wurde der SV informiert, dass diese 
Einverleibung als Pfandrecht (und nicht als Reallast) zu betrachten ist. Ein Einfluss auf den 
Verkehrswert ergibt sich demnach nicht. 
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2.3.4. TZ 7825/2011 Leibrentenvertrag v. 16.06.2010 + Erklärung v. 20.11.2014 

 

 



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 22 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 23 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 24 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 25 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 26 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 27 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 28 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  

  



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 29 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  

2.3.5. TZ 2077/2018 Bescheid vom 13.02.2018 
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2.4. Digitale Katastermappe und Figuration 

 
Wie in nachfolgendem Auszug aus der digitalen Katastermappe ersichtlich, sind die 
Grundstücke Nummer 1582 sowie 1581/2 unregelmäßig vieleckig figuriert. Das Grundstück 

Nummer .170 ist rechteckig figuriert.  
 
Die Grundstücke sind terrassiert, das Geländeniveau steigt Richtung Westen stark an. 
 

Aus programmtechnischen Gründen ist in nachstehender Grafik lediglich das Grundstück 
Nummer 1581/2 farblich markiert. 

 
 
 
 

 

Auszug aus der DKM - nicht maßstabgetreu  
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2.5. Flächenwidmungsplan 

 
Der folgende Flächenwidmungsplan wurde am 02.10.2025 bei der Marktgemeinde Frankenfels 
erhoben.  

 

  

Flächenwidmungsplan– nicht maßstabsgetreu  
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Demnach weist die Liegenschaft die Flächenwidmung Grünland – Land- und 
Forstwirtschaft auf. Das Wohnhaus ist als Erhaltenswertes Gebäude im Grünland (Geb) 

gewidmet. 
 
 
Widmungsart Grünland: 
 
§ 20 des NÖ Raumordnungsgesetzes idgF. 

 
(1) Alle nicht als Bauland oder Verkehrsflächen gewidmeten Flächen gehören zum Grünland. 

(2) Das Grünland ist entsprechend den örtlichen Erfordernissen und naturräumlichen Gegebenheiten in folgende 

Widmungsarten zu gliedern: 
1a. Land- und Forstwirtschaft: 

Flächen, die der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung dienen. Auf diesen ist die Errichtung und 

Abänderung von Bauwerken für die Ausübung der Land- und Forstwirtschaft einschließlich deren Nebengewerbe 

im Sinne der Gewerbeordnung 1994 sowie für die Ausübung des Buschenschankes im Sinne des NÖ 

Buschenschankgesetzes, LGBl. 7045, zulässig. 

Weiters ist das Einstellen von Reittieren zulässig, wenn dazu überwiegend landwirtschaftliche Erzeugnisse 

verwendet werden, die im eigenen Betrieb gewonnen werden. 

Weiters sind im Hofverband zur Befriedigung der familieneigenen Wohnbedürfnisse des Betriebsinhabers, wenn 

er Eigentümer des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes ist, der dort wohnenden Betriebsübergeber und des 
künftigen Betriebsinhabers, sowie für die Privatzimmervermietung als häusliche Nebenbeschäftigung bis 

höchstens 10 Gästebetten zulässig: 

- Zubauten und bauliche Abänderungen 

- die Wiedererrichtung bestehender Wohngebäude 

- die zusätzliche Neuerrichtung eines Wohngebäudes 

1b. Land- und forstwirtschaftliche Hofstellen: 

Die Widmung einer Land- und forstwirtschaftlichen Hofstelle ist zulässig, wenn sich auf dieser Fläche bisher kein 

Wohngebäude im Rahmen einer Land- und Forstwirtschaft befindet. Neben den in der Z 1a aufgezählten 

Bauwerken ist auch die erstmalige Errichtung eines Wohngebäudes zulässig. 

2. Grüngürtel: 
Flächen zur Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes und zur Trennung von sich gegenseitig 

beeinträchtigenden Nutzungen (einschließlich immissionsabschirmender Maßnahmen) sowie Flächen mit 

ökologischer Bedeutung. Die Gemeinde hat die Funktion und erforderlichenfalls die Breite des Grüngürtels im 

Flächenwidmungsplan festzulegen. 

3. Schutzhäuser: 

Gast- und Beherbergungsbetriebe sowie Unterstandshütten, die für die Bedürfnisse des fußwegigen Tourismus 

erforderlich sind. 

4. Erhaltenswerte Gebäude im Grünland: 

a) Solche sind baubehördlich bewilligte Hauptgebäude, die das Ortsbild nicht wesentlich beeinträchtigen. 
b) Gebäude dürfen dann nicht als erhaltenswert gewidmet werden, wenn sie entweder der lit.a nicht entsprechen 

oder wenn der Bestand oder die dem Verwendungszweck entsprechende Benützbarkeit des Gebäudes durch 

Hochwasser, Steinschlag, Rutschungen, Grundwasser, ungenügende Tragfähigkeit des Untergrundes, Lawinen, 

ungünstiges Kleinklima oder eine andere Auswirkung natürlicher Gegebenheiten gefährdet oder die für den 

Verwendungszweck erforderliche Verkehrserschließung nicht gewährleistet ist. Für erhaltenswerte Gebäude im 

Grünland gelten die Bestimmungen des Abs. 5. 

c) Wohngebäude bzw. für Wohnzwecke genutzte Gebäudeteile können mit dem Zusatz „Standort“ (Sto) versehen 

werden, wenn sie vor der Festlegung des Zusatzes zumindest 10 Jahre hindurch ununterbrochen für Wohnzwecke 

nutzbar waren. Bei bereits gewidmeten Geb müssen die Voraussetzungen der lit. a und b zum Zeitpunkt der 

Anbringung des Widmungszusatzes noch vorliegen. Dabei ist auch eine Beschränkung der Bruttogeschoßfläche 
unter das Höchstausmaß des Abs. 5 Z 6 und das Ausmaß des Bestandsgebäudes bzw. des auszuweisenden 

Gebäudeteils zulässig. 

Sofern es insbesondere zur Umsetzung der Ziele des örtlichen Raumordnungsprogramms, zum Schutz des 

Ortsbilds, auf Grund einer eingeschränkten Verkehrserschließung, zur Vermeidung von Nutzungskonflikten oder 

auf Grund von Naturgefahren, die weder den Bestand noch die Benutzbarkeit des Gebäudes gefährden, 

erforderlich ist, kann die Gemeinde die Nutzung eines erhaltenswerten Gebäudes im Grünland durch eine 

Zusatzbezeichnung im Flächenwidmungsplan einschränken bzw. dessen Erweiterungsmöglichkeiten unter die in 

Abs. 5 Z 1 und 2 vorgesehenen Obergrenzen eingrenzen. Gleichermaßen kann die Summe der Grundrissflächen 

aller Nebengebäude eingeschränkt oder auf bis zu 100 m2 erhöht werden. 
Eine solche Einschränkung kann auch generell für erhaltenswerte Gebäude im Grünland sowie deren 

Nebengebäude im gesamten Gemeindegebiet oder in abgrenzbaren Teilbereichen davon festgelegt werden. 

5. Materialgewinnungsstätten: 

Flächen zur Gewinnung, Aufbereitung und Zwischenlagerung mineralischer Rohstoffe sowie zur Ablagerung des 

grubeneigenen Restmaterials und für jenes Material, das zur Erfüllung der behördlich aufgetragenen 

Rekultivierungsmaßnahmen erforderlich ist. 

6. Gärtnereien: 

Flächen, die der gewerblichen gärtnerischen Nutzung dienen. 

7. Kleingärten: 

Flächen für Kleingartenanlagen gemäß dem § 2 Z 2 des NÖ Kleingartengesetzes, LGBl. 8210. 
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8. Sportstätten: 

Flächen für Sport- und Freizeitgestaltung im Freien. 

Erforderlichenfalls können die Sportarten im Flächenwidmungsplan festgelegt werden. 

9. Spielplätze: 

Flächen, die für öffentliche Spielplätze bestimmt sind. 

10. Campingplätze: 

Flächen, die der Errichtung von Campingplätzen im Sinne des § 21 dienen. 
11. Friedhöfe: 

Flächen für Bestattungsanlagen (bei besonderer Kennzeichnung auch für Tiere). 

12. Parkanlagen: 

Flächen, die zur Erholung und/oder Repräsentation im Freien dienen und nach einem Gesamtkonzept gestaltet 

und bepflanzt sind oder werden sollen. 

13. Abfallbehandlungsanlagen: 

Flächen, die der Sortierung, Aufbereitung, Verwertung und sonstigen Behandlung und der Ablagerung 

(Deponierung) von Abfallstoffen dienen. Das Deponiegut sowie die Art der Verwertung darf von der Gemeinde im 

Flächenwidmungsplan festgelegt werden. 

14. Aushubdeponie: 
Flächen zur Ablagerung von nicht verunreinigtem Bodenaushub. 

15. Lagerplätze: 

Flächen, die der vorübergehenden Lagerung von Waren aller Art – außerhalb von Gebäuden – dienen. 

16. Ödland/Ökofläche: 

Flächen, die keiner oder nur einer unbedeutenden wirtschaftlichen Nutzung dienen. 

17. Wasserflächen: 

Flächen für fließende oder stehende Gewässer. 

18. Freihalteflächen: 

Flächen, die aufgrund öffentlicher Interessen (Hochwasserschutz, Umfahrungsstraßen, besonders 
landschaftsbildprägende Freiräume u. dgl.) von jeglicher Bebauung freigehalten werden sollen. Der Zweck der 

Freihaltefläche darf durch einen Zusatz zur Signatur ausdrücklich festgelegt werden. 

19. Windkraftanlagen: 

Flächen für Anlagen zur Gewinnung elektrischer Energie aus Windkraft mit einer Engpassleistung von mehr als 

20 kW; erforderlichenfalls unter Festlegung der Anzahl der zulässigen Windkraftanlagen und der zulässigen 

Nabenhöhe am gleichen Standort. Es ist ausreichend, wenn die für das Fundament einer Windkraftanlage 

erforderliche Fläche gewidmet wird, wobei bei einer Wiedererrichtung die zentrale Koordinate (der Mittelpunkt) 

der Windkraftanlage auf dieser Fläche zu liegen kommen muss. 

20. Kellergassen: 

Flächen, welche erhaltenswerte Ensembles von landwirtschaftlichen Kellern und Presshäusern aufweisen. 
Presshäuser sind Gebäude im direkten funktionalen und baulichen Zusammenhang mit einem Keller, der zur 

Lagerung von landwirtschaftlichen Produkten dient. Diese Bauwerke dürfen sowohl für landwirtschaftliche 

Betriebszwecke als auch für ähnliche private, touristische und gastronomische Nutzungen verwendet, 

wiedererrichtet oder im untergeordneten Verhältnis umgebaut und vergrößert werden. Die Umgestaltung zu 

Wohnhäusern ist nicht zulässig. Die Wiedererrichtung von Presshäusern ist zulässig, wenn die Sanierung des 

bestehenden Presshauses mit einem unverhältnismäßig hohen technischen und wirtschaftlichen Aufwand 

verbunden wäre. Die Neuerrichtung von Presshäusern ist dann zulässig, wenn innerhalb der Kellergasse 

kleinräumige Lücken zwischen bestehenden Presshäusern geschlossen werden und die vorhandene Struktur 

berücksichtigt wird. 
21. Photovoltaikanlagen: 

Flächen für eine Anlage oder Gruppen von Anlagen zur Gewinnung elektrischer Energie aus Photovoltaik 

(ausgenommen auf Bauwerken), wenn die Anlage oder Gruppen von Anlagen, die in einem räumlichen 

Zusammenhang stehen, eine Engpassleistung von mehr als 50 kW aufweisen; erforderlichenfalls unter Festlegung 

der beanspruchten Flächen und/oder der zulässigen Anlagenarten (z. B. Anlage mit Ökologiekonzept). In einem 

räumlichen Zusammenhang stehen jedenfalls Anlagen auf einem Grundstück oder auf angrenzenden 

Grundstücken; ungeachtet dessen sind für die Beurteilung die Kriterien des Abs. 3d heranzuziehen. 

(3) Bei der Widmung einer Fläche als Materialgewinnungsstätte hat die Gemeinde die Folgewidmungsart auszuweisen. 

Wenn es der Grundwasserschutz erfordert, darf die Widmungsart Land- und Forstwirtschaft oder Land- und 

forstwirtschaftliche Hofstellen als Folgewidmungsart nicht festgelegt werden. 
(3a)Bei der Widmung einer Fläche für Windkraftanlagen müssen 

1. eine mittlere Leistungsdichte des Windes von mindestens 220 Watt/m² in 130 m Höhe über dem Grund vorliegen 

und 

2. folgende Mindestabstände eingehalten werden: 

- 1.200 m zu gewidmetem Wohnbauland und Bauland-Sondergebiet mit erhöhtem Schutzanspruch 

- 750 m zu landwirtschaftlichen Wohngebäuden und erhaltenswerten Gebäuden im Grünland (Geb), Grünland 

Kleingärten und Grünland Campingplätzen 

- 2.000 m zu gewidmetem Wohnbauland (ausgenommen Bauland-Gebiete für erhaltenswerte Ortsstrukturen), 

welches nicht in der Standortgemeinde liegt. Wenn sich dieses Wohnbauland in einer Entfernung von weniger 
als 800 m zur Gemeindegrenze befindet, dann beträgt der Mindestabstand zur Gemeindegrenze 1.200 m. Mit 

Zustimmung der betroffenen Nachbargemeinde(n) können die Mindestabstände auf bis zu 1.200 m zum 

gewidmeten Wohnbauland reduziert werden. 

Bei der Widmung derartiger Flächen ist auf eine größtmögliche Konzentration von Windkraftanlagen hinzuwirken 

und die Widmung von Einzelstandorten nach Möglichkeit zu vermeiden. 

(3b) Die Landesregierung hat durch die Erlassung eines Raumordnungsprogrammes Zonen festzulegen, auf denen 

die Widmung “Grünland – Windkraftanlage” zulässig ist. Dabei ist insbesondere auf die im Abs. 3a festgelegten 

Abstandsregelungen, die Interessen des Naturschutzes, der ökologischen Wertigkeit des Gebietes, des Orts- und 
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Landschaftsbildes, des Tourismus, des Schutzes des Alpenraumes, auf die vorhandenen und geplanten 

Transportkapazitäten der elektrischen Energie (Netzinfrastruktur) und auf Erweiterungsmöglichkeiten 

bestehender Windkraftanlagen (Windparks) Bedacht zu nehmen. Nach Möglichkeit ist eine regionale 

Ausgewogenheit anzustreben. Im Raumordnungsprogramm können weitere Festlegungen getroffen werden (z. 

B. Anzahl der Windkraftanlagen in einer Zone). 

(3c) Die Landesregierung hat in einem überörtlichen Raumordnungsprogramm Zonen festzulegen, auf denen die 

Widmung Grünland-Photovoltaikanlage auf einer Fläche von insgesamt mehr als 2 ha zulässig ist. Dabei ist 
insbesondere auf die Erhaltung der Nutzbarkeit hochwertiger landwirtschaftlicher Böden, die Geologie, die 

Interessen des Naturschutzes bzw. übergeordnete Schutzgebietsfestlegungen (einschließlich der Freihaltung von 

Wildtierkorridoren), die Erhaltung wertvoller Grün- und Erholungsräume, das Orts- und Landschaftsbild, die 

Vermeidung der Beeinträchtigung des Verkehrs, die vorhandene und geplante Netzinfrastruktur, vorbelastete 

Gebiete, Altstandorte sowie die Erweiterungsmöglichkeiten bestehender Photovoltaikanlagen Bedacht zu nehmen. 

Im überörtlichen Raumordnungsprogramm können weitere Festlegungen getroffen werden (z. B. maximale Größe 

der Photovoltaikanlagen in einer Zone, Regelungen für innovative Anlagen). 

(3d) Bei der Widmung einer Fläche für Photovoltaikanlagen ist insbesondere auf die Erhaltung der Nutzbarkeit 

hochwertiger landwirtschaftlicher Böden, die Geologie, die Interessen des Naturschutzes bzw. übergeordnete 

Schutzgebietsfestlegungen, den Schutz des Orts- und Landschaftsbildes, die vorhandene und geplante 
Netzinfrastruktur sowie die Vermeidung einer Beeinträchtigung des Verkehrs Bedacht zu nehmen. Beträgt der 

Abstand zwischen zwei oder mehreren einzelnen Flächen gemäß § 20 Abs. 2 Z 21 weniger als 200 m, dann 

besteht ein funktioneller Zusammenhang und sind diese Flächen bei der Berechnung der Gesamtgröße 

zusammenzurechnen. Zonen gemäß Abs. 3c bleiben dabei außer Betracht. 

(3e) Außerhalb von Zonen nach Abs. 3c dürfen folgende Flächen im Grünland als Grünland-Photovoltaikanlagen im 

Ausmaß von über 2 ha gewidmet werden: 

1. Flächen im Ausmaß bis zu insgesamt 10 ha in einer Entfernung des nächsten Punktes der Widmungsfläche zum 

Betriebsstandort von höchstens 500 m, soweit sich der Betrieb im Bauland gemäß § 16 Abs. 1 Z 3, 4, 6, 10 oder 

11 befindet, sofern 
a) die dafür solartechnisch geeigneten und ausreichend tragfähigen Flächen auf Dächern und die solartechnisch 

geeigneten Flächen über Stellplätzen auf dem Betriebsstandort überwiegend für die Aufstellung bzw. Anbringung 

von Photovoltaikanlagen genutzt werden bzw. eine solche zukünftige Nutzung im Zeitpunkt der Widmung als 

Grünland-Photovoltaikanlagen gesichert ist, 

b) die Widmungsfläche zur Eigenversorgung, das sind maximal 100 % des betrieblichen Jahresverbrauchs am 

Betriebsstandort, für die Aufstellung von Photovoltaikanlagen verwendet werden soll, und 

c) die Einspeisung direkt in die Verbrauchsanlage des Betriebes sichergestellt ist. 

Für Betriebe mit einem Jahresstromverbrauch von mehr als 20 GWh dürfen über das Ausmaß von insgesamt 10 

ha hinaus höchstens weitere 10 ha gewidmet werden. Das Grünland kann als Grünland-Photovoltaikanlagen-

Aufschließungszone festgelegt werden, wenn zugleich im örtlichen Raumordnungsprogramm als Voraussetzung 
für deren Freigabe die Erfüllung der Verpflichtungen nach lit. a festgelegt wird. § 16 Abs. 4 vierter Satz gilt 

sinngemäß. 

2. Flächen auf künstlich geschaffenen stehenden Gewässern. 

(4) Im Grünland ist ein bewilligungs- oder anzeigepflichtiges Bauvorhaben gemäß der NÖ Bauordnung 2014 in der 

geltenden Fassung, nur dann und nur in jenem Umfang zulässig, als dies für eine Nutzung gemäß Abs. 2 

erforderlich ist und in den Fällen des Abs. 2 Z 1a und 1b eine nachhaltige Bewirtschaftung erfolgt. Bei der 

Erforderlichkeitsprüfung ist darauf Bedacht zu nehmen, ob für das beabsichtigte Bauvorhaben geeignete 

Standorte im gewidmeten Bauland auf Eigengrund zur Verfügung stehen. 

(5) Für erhaltenswerte Gebäude im Grünland gilt: 
1. Eine bauliche Erweiterung von “erhaltenswerten Gebäuden im Grünland” darf nur dann bewilligt werden, wenn 

die bauliche Maßnahme 

a) für die Nutzung des Gebäudes erforderlich ist und 

b) gegenüber dem ursprünglichen Baubestand in einem untergeordneten Verhältnis steht und 

c) nicht auch durch eine Änderung des Verwendungszweckes und eine Adaptierung bestehender Gebäudeteile (z. B. 

Dachboden, Stallraum, Futterkammer u. dgl.) erreicht werden kann. 

Bemessungsgrundlage für alle späteren baulichen Erweiterungen ist immer die Bausubstanz zum Zeitpunkt der 

Festlegung als “erhaltenswertes Gebäude im Grünland”. Wurde das Höchstausmaß bereits ausgeschöpft, sind 

weitere Zubauten unzulässig. Die Errichtung von Nebengebäuden ist nur dann zulässig, wenn der beabsichtigte 

Verwendungszweck nicht auch durch eine Adaptierung bestehender Nebengebäude erreicht werden kann. Neue 
Nebengebäude müssen in einem untergeordneten Verhältnis zur Grundrissfläche des Hauptgebäudes stehen 

(dabei darf die Summe der Grundrissflächen aller Nebengebäude maximal 50 m² umfassen, sofern die Gemeinde 

im Sinn des Abs. 2 Z 4 nichts anderes festgelegt hat) und müssen im Nahbereich zum Hauptgebäude situiert 

werden. 

2. Bei nach Ausstattung und Größe ganzjährig bewohnbaren Wohngebäuden – ausgenommen solche nach Z 6 – 

ist unabhängig von der Bestandsgröße abweichend von Z 1 lit. b für den familieneigenen Wohnbedarf des 

Gebäudeeigentümers eine Erweiterung der Bruttogeschoßfläche auf höchstens 400 m² zulässig, sofern nicht eine 

Einschränkung im Sinne des Abs. 2 Z 4 erfolgt ist. Die Unterteilung in mehrere Wohnungen gemäß § 47 NÖ 

Bauordnung 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden Fassung, ist zulässig. 
3. Eine Änderung des Verwendungszweckes von Gebäuden darf nur dann bewilligt werden, wenn 

a)  die angestrebte Nutzung des Gebäudes keine das örtlich zumutbare Ausmaß übersteigende Lärm- und 

Geruchsbelästigung sowie sonstige schädliche Einwirkungen auf die Umgebung verursachen kann und 

b)  der ursprüngliche Baubestand in Substanz und äußerem Erscheinungsbild weitestgehend erhalten bleibt und 

c) mit der vorhandenen Infrastruktur das Auslangen gefunden oder die erforderliche Infrastruktur 

(Abwasserbeseitigung u. dgl.) ergänzt wird und 

d) keine wesentlichen Veränderungen oder Nutzungseinschränkungen der angrenzenden unbebauten Flächen 

eintreten. 
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Bei der Nutzungsänderung bestehender Gebäude für zukünftige Wohnzwecke gilt die in Z 2 festgelegte 

Obergrenze nicht. 

4. Durch Elementarereignisse (Brand, Blitzschlag u. dgl.) vollständig zerstörte Gebäude dürfen wiedererrichtet 

werden. Die Bewilligung zur Wiedererrichtung darf jedoch nur dann erteilt werden, wenn der Umfang dem 

ursprünglichen Bestand entspricht, wobei Zubauten in dem unter Z 1 und Z 2 vorgesehenen Umfang zulässig 

sind. 

5. Zur Instandsetzung darf jene Bausubstanz ausgetauscht werden, deren Erhaltung technisch nicht möglich oder 
unwirtschaftlich wäre. 

6. Die Wiedererrichtung eines erhaltenswerten Gebäudes bzw. Gebäudeteils im Grünland ist für den Eigenbedarf 

des Gebäudeeigentümers bis zu einer Bruttogeschoßfläche von 170 m² zulässig (sofern nicht eine Einschränkung 

im Sinne des Abs. 2 Z 4 erfolgt ist), wenn die Gemeinde dies mit dem Widmungszusatz „Standort“ festgelegt hat 

und die Nutzung des Gebäudes auf Wohnnutzung eingeschränkt wurde. Dabei darf nur eine Wohnung im Sinne 

des § 47 NÖ Bauordnung 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden Fassung, pro Grundstück errichtet werden. 

Bei der Wiedererrichtung eines erhaltenswerten Gebäudes bzw. Gebäudeteils im Grünland muss die 

Überschneidung mit dem Grundriss des Bestandes zu 50 % gegeben sein. 

Die Bewilligung zur Wiedererrichtung darf nur dann erteilt werden, wenn der geplante Neubau das Orts- und 

Landschaftsbild nicht wesentlich beeinträchtigt. 
(6) Die Errichtung von Betriebsbauwerken für die öffentliche oder genossenschaftliche Energie- und Wasserversorgung 

sowie Abwasserbeseitigung, von Bauwerken für fernmeldetechnische Anlagen, von Maßnahmen zur Wärmedämmung 

von bestehenden Gebäuden, Messstationen, Kapellen und andere Sakralbauten bis zu den maximalen Abmessungen 

3 m Länge, 3 m Breite und 6 m Höhe, Marterln und anderen Kleindenkmälern sowie Kunstwerken darf in allen 

Grünlandwidmungsarten bewilligt werden. Die Fundamente der Windkraftanlagen dürfen jedoch nur auf solchen 

Flächen errichtet werden, die als Grünland-Windkraftanlagen im Flächenwidmungsplan gewidmet sind, wobei bei einer 

Wiedererrichtung zumindest die zentrale Koordinate (der Mittelpunkt) der Windkraftanlage auf dieser Fläche zu liegen 

kommen muss. Photovoltaikanlagen mit einer Engpassleistung von mehr als 50 kW dürfen nur auf solchen Flächen 

errichtet werden, die als Grünland-Photovoltaikanlagen gewidmet sind. An bereits am 7. Juli 2016 bestehenden 
Bauwerken für die Energie- und Wasserversorgung sowie für die Abwasserbeseitigung, Aussichtswarten, Kapellen 

und andere Sakralbauten dürfen weiterhin bauliche Veränderungen unabhängig von der vorliegenden 

Flächenwidmung vorgenommen werden. 

(7) Bei Materialgewinnungsstätten, Abfallbehandlungsanlagen und Aushubdeponien kann eine Unterteilung in einzelne 

Abbau- oder Deponieabschnitte vorgesehen werden, die nach Eintritt der festgelegten Voraussetzungen (Verfüllung 

und Rekultivierung vorangegangener Abbau- und Deponieabschnitte gemäß Gesamtkonzept u. dgl.) vom 

Gemeinderat mit Verordnung für die bestimmungsgemäße Nutzung freigegeben werden. 

(8) Gemeinden, die durch ein überörtliches Raumordnungsprogramm dazu ermächtigt sind, dürfen Offenlandflächen für 

offene und unbewaldete Landschaftsteile festlegen, die typische Elemente der erhaltenswerten Kulturlandschaft bilden 

und aus Gründen der Agrarstruktur, des Fremdenverkehrs, der Siedlungsstrukturen sowie des Orts- und 
Landschaftsbildes auch weiterhin offen bleiben sollen. Diese Festlegung von Offenlandflächen ist nur in Verbindung 

mit den Grünlandwidmungsarten Land- und Forstwirtschaft, Parkanlagen, Ödland/Ökofläche und Freihalteflächen 

zulässig. Ist die Festlegung einer Offenlandfläche beabsichtigt, kann der Gemeinderat hierüber einen Beschluss unter 

Angabe seines räumlichen Geltungsbereiches (z. B.: Plandarstellung, Aufzählung von Grundstücksnummern) fassen 

und ist dieser durch sechs Wochen an der Amtstafel öffentlich kundzumachen sowie in ortsüblicher Weise (z. B.: 

Gemeindezeitung, Postwurfsendung) bekannt zu machen. Gleichzeitig ist auch die Bezirksverwaltungsbehörde 

hierüber zu verständigen. 

(9) Aus Anlass der Erlassung des letztinstanzlichen Baubewilligungsbescheides für die Wiederrichtung eines 

erhaltenswerten Gebäudes oder Gebäudeteils (Abs. 5 Z 6), einer Baubewilligung für die Erweiterung eines 
Wohngebäudes gemäß Abs. 5 Z 2, wenn damit die Bruttogeschoßfläche insgesamt 170 m² übersteigt, sowie der 

Änderung eines bisher betrieblich genutzten Gebäudes oder eines Teiles davon auf eine Wohnnutzung ist dem 

Gebäudeeigentümer, ist dieser nicht bekannt, dem Grundeigentümer eine Standortabgabe als eine einmal zu 

entrichtende, ausschließliche Gemeindeabgabe nach § 6 Abs. 1 Z 5 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 

45/1948 in der Fassung BGBl. I Nr. 51/2012, vorzuschreiben. 

Deren Höhe beträgt grundsätzlich die Hälfte jenes Betrages, der sich aus dem Produkt einer Berechnungslänge von 

30, einem Bauklassenkoeffizienten von 1,25 und dem in der jeweiligen Gemeinde aktuellen Einheitssatz gemäß § 38 

der NÖ Bauordnung 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden Fassung, ergibt. 

Die so errechnete Standortabgabe ist 

1. im Falle der Wiederrichtung jeweils mit dem Ausmaß der wiedererrichteten Fläche zu multiplizieren und durch 
170 zu dividieren. 

2. im Falle der Erweiterung mit der Bruttogeschoßfläche nach Erweiterung zu multiplizieren und durch 400 zu 

dividieren. Bei jeder nachfolgenden Erweiterung ist mit dem tatsächlichen Ausmaß der Erweiterungsfläche zu 

multiplizieren und durch 400 zu dividieren. 

3. im Falle der Nutzungsänderung mit dem Ausmaß der geändert genutzten Fläche zu multiplizieren und durch 400 

zu dividieren, wobei bei einer geändert genutzten Fläche über 400m² und bei mehreren aufeinanderfolgenden 

Nutzungsänderungen max. die Standortabgabe in voller Höhe vorzuschreiben ist. 

Die zur Errichtung jener Straßen geleisteten Interessentenbeiträge, welche unter anderem der Erschließung 

dieser Gebäude dienen, sind auf die Standortabgabe anzurechnen. 
Der Ertrag der Abgabe ist für die Herstellung von staubfrei befestigten Straßen im Grünland zu verwenden. Dieser 

Abgabenbescheid hat dingliche Wirkung. 
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2.6. Kontaminierungen 

 

Erhebungen des SV im „Geographischen Informationssystem Altlasten“ des 
Umweltbundesamtes haben ergeben, dass keine Hinweise auf Altlasten wie 

Bodenkontaminationen oder andere die Liegenschaft entwertende Altbodenverhältnisse 
bekannt sind. 
 
Weitere diesbezügliche Untersuchungen sind nicht Gegenstand des Auftrages. Haftungen des 

SV aus diesem Titel sind daher ausgeschlossen. 
 

Die Abfrage im „Geographischen Informationssystem Altlasten“ des Umweltbundesamtes 
wurde am 05.01.2026 mit dem folgenden Ergebnis durchgeführt: 5 
 

 
 

Demnach sind im Bereich der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft keine Altlasten 
bekannt.  

 
 
5  Entsprechend einer Novelle des Altlastensanierungsgesetzes gibt es seit 1. Jänner 2025 keine Verdachtsflächen mehr. Seit 1. Jänner 2025 

ist es nicht mehr möglich abzufragen, ob eine Liegenschaft im Verdachtsflächenkataster eingetragen ist. Die auf dem Altlastenportal bis 

Ende 2024 verfügbare Abfrage zum Verdachtsflächenkataster steht nicht mehr zur Verfügung. Seit 1. Jänner 2025 wird auf dem 
Altlastenportal folgendes veröffentlicht (gemäß § 18 Abs. 4 ALSAG): Altablagerungen und Altstandorte, bei denen nach einer 

Erstabschätzung gemäß § 14 Abs. 1 eine erhebliche Kontamination oder ein erhebliches Risiko zu erwarten ist, Altablagerungen und 

Altstandorte, die einer Beurteilung gemäß § 14 Abs. 3 unterzogen wurden und Altlasten. Die Veröffentlichung der oben angeführten Flächen 

(Altablagerungen, Altstandorte, Altlasten) erfolgt im „Geographischen Informationssystem Altlasten“. Dort werden auch die tagesaktuellen 
Grundstücke angezeigt (digitale Katastermappe, DKM).  Es besteht weiterhin eine Abfragemöglichkeit und es kann nach Grundstücken und 

Adressen gesucht werden. 

 

 Die Karte zeigt jene Flächen, von denen aufgrund von Abfallablagerungen oder Untergrundverunreinigungen eine erhebliche Gefahr für die 

Gesundheit des Menschen oder die Umwelt ausgeht und deshalb in der Altlastenatlas-Verordnung als Altlasten ausgewiesen sind. Aufgrund 
der großen Anzahl von Altlasten in einigen Gebieten von Österreich (z.B. Landeshauptstädte) können in höheren Zoomstufen nicht alle 

Altlasten angezeigt werden. Die Größe der Kreise hängt von der Anzahl der Altlasten im betroffenen Gebiet ab. 
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2.7. Anschlüsse 

 
Erteilten Angaben der Marktgemeinde Frankenfels zufolge ist die Liegenschaft weder an die 
öffentliche Wasserversorgung noch an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen.  

 
Ein Stromanschluss besteht. 
 
 

2.8. Objektbeschreibung 

 
 

2.8.1. Bewilligungsstand 

 
Folgende bewertungsrelevante Bescheide und Dokumente konnten am 02.10.2025 anlässlich 
der Einsichtnahme in den im Bauarchiv der Marktgemeinde Frankenfels aufliegenden Bauakt 

der gegenständlichen Liegenschaft erhoben werden. 
 

o Skizze über die Untermauerung einer Schupfe für eine Waschküche. 

o Baubewilligung der Gemeinde Frankenfels zum Umbau der bestehenden hölzernen 
Schupfe vom 17.10.1941. 

o Technische Beschreibung der Propangastankanlage vom 26.06.1991 samt Plan. 

o Bescheid der Gemeinde Frankenfels, Zahl 131-9-S/1991 vom 02.09.1991 zur Erteilung 

der baubehördlichen Bewilligung zur Errichtung einer Flüssiggastankanlage in Oberflur-
Kugelausführung. 

o Bescheid der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten, 10-A-Sch-91, vom 17.09.1991 zur 
Erteilung der Genehmigung einer bewilligungspflichtigen Gasanlage. 

o Bescheid der Marktgemeinde Frankenfels vom 20.02.1992 zur Erteilung der 
Benützungsbewilligung der Flüssiggastankanlage. 

 
 

Anmerkung: Das ursprüngliche Baujahr des Wohnhauses konnte im Bauakt nicht erhoben 
werden.  
 
Seitens der Marktgemeinde Frankenfels wurde mitgeteilt, dass das als „Saghäusl“ bezeichnete 
Gebäude bereits in Abbildungen aus dem Jahr 1904 ersichtlich ist (siehe hierzu auch Punkt 

2.8.2. dieses Gutachtens). 
  



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 41 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  

2.8.2. Auszug aus der Gemeindechronik 

 

 



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 42 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  

 
  



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 43 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  

2.8.3. Auszug aus dem Gemeindedatenblatt 
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2.8.4. Skizze über die Untermauerung einer Schupfe für eine Waschküche 
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2.8.5. Technische Beschreibung der Propangastankanlage vom 26.06.1991 samt Plan 
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2.8.6. Beschreibung des Wohnhauses und der Außenanlagen 

 
Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft ist straßenseitig über eine sehr steile 
Zugangstreppe erreichbar. Die Trittstufen sind äußerst uneben und schmal. Ein teilweise stark 

vermorschtes Holz-Geländer ist montiert, welches sich im Bereich des Zuganges zum 
Wohnhaus fortsetzt. Zur Straße hin ist eine Stützmauer errichtet, vorhanden ist ein 
Stabgitterzaun. 
 

Beim Wohnhaus handelt es sich um ein massiv errichtetes Gebäude älteren Baujahrs mit 
Satteldach und harter Eindeckung (Rhomben-Eternit). Versetzt sind überwiegend Kunststoff-
Isolierglasfenster bzw. Holzfenster. Die Fassade ist teilweise ausgebessert, jedoch in 

unterdurchschnittlichem bis schlechtem Zustand. 
 
Der Zugang zum Erdgeschoß des Wohnhauses erfolgt über 3 Differenzstufen aufwärts. 
Versetzt ist eine einfache Holz-Eingangstür mit Steh- und Gehflügel. 
 
Vorraum Einfacher Linoleumboden. Die Wände sind verputzt und gemalt. Die 

Deckenuntersicht ist einfachst mit Profilholz verkleidet. Fenster. 
Zählerkasten. 

 
Küche Linoleumboden, stark schadhaft. Holz-Kastenfenster. Einfachste 

Küchenzeile. Aufgestellt ist ein Allesbrenner älteren Baujahrs. 
 

Speis Keramische Bodenbeläge. Die Wände sind verputzt und gemalt. Die 

Deckenuntersicht ist mit Profilholz verbrettert. Fenster. Eingebaut ist 
eine Kombitherme der Marke Junkers. Waschmaschinenanschluss. 

 
Zimmer Melanboden, stark schadhaft. Die Wände sind tapeziert, teilweise fehlen 

die Tapeten. Die Deckenuntersicht ist gemalt. Fenster. Warmwasser-
speicher mit Ausdehnungsgefäß. 

 

Zimmer Einfachster Boden. Die Wände sind verputzt und gemalt. 
Profilholzverkleidung an der Decke. Starke Schäden am Mauerwerk, 
vermutlich durch aufsteigende Feuchtigkeit. Versetzt sind ein Kunststoff-
Isolierglasfenster sowie ein Holz-Kastenfenster. 

 
Vorraum Einfachster Bodenbelag. Die Wände sind gemalt. Die Decke ist mit 

Profilholz verkleidet. 
 
WC Terrazzofliesen. Tapeten. Die Deckenuntersicht ist mit Holz verkleidet. 

Kunststoff-Isolierglasfenster. Radiator. 
 
Waschküche Roher Boden. Die Wände sind gemalt. Einfachste Deckenverkleidung. 

Kunststoff-Isolierglasfenster. Radiator. Dieser Raum ist extrem stark 

vermüllt. 
 
Bad Keramischer Bodenbelag. Die Wände sind ebenfalls verfliest. Die 

Deckenuntersicht ist mit Profilholz verkleidet. Kunststoff-
Isolierglasfenster, stark verschimmelt. Eckbadewanne. Waschbecken. 
Radiator. 

 

Der Aufgang in den Dachboden erfolgt über eine sehr steile, viertelgewendelte Holzstiege.  

 
Linkerhand schließt ein kleiner Flur an. 
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Flur Teppichboden. Die Wände sind gemalt. Die Deckenuntersicht ist mit 
Profilholz verkleidet. Fenster. 

 
Schlafzimmer Laminatboden. Die Wände sind tapeziert. Profilholzdeckenverkleidung. 

Fenster. Radiator. 
 
Dachbodenraum Bretterboden. Kunststoff-Isolierglasfenster in der Giebelmauer. Die 

Giebelmauer selbst ist unverputzt. Sichtbar ist eine unfachmännisch 

verlegte Wärmedämmung zwischen den Sparren, in einem kleinen 

Bereich mit einer Unterspannbahn versehen. 
 
Zimmer Dieses Zimmer befindet sich rechterhand des Treppenaufgangs mit einer 

ungewöhnlichen Auf- bzw. Eintrittssituation über die Stiegenanlage, die 
gemäß Bauordnung in dieser Form vermutlich nicht (mehr) zulässig ist. 
Teppichboden. Tapeten. Die Dachschrägen und Deckenuntersicht sind 

teilweise mit Repropaneelen verkleidet, in einem anderen Bereich 
tapeziert. Kunststoff-Isolierglasfenster. Radiator. 

 
Nördlich des Wohnhauses ist ein einfacher Holzschuppen mit Satteldach und harter 
Eindeckung errichtet. Er befindet sich – betreffend Eindeckung, Verblechung, Dachrinnen, etc. 
– in einem desolaten Zustand. 
 

Das Gelände steigt Richtung Westen stark an. Bedingt durch die Hanglage befindet sich der 
dem Hang zugewandte Teil der Erdgeschoßebene teilweise unter Umgebungsniveau.  

 
Es sind zwei Gartenebenen ausgestaltet, die sich stark verwildert und extrem ungepflegt 
darstellen. 
 

Im Bereich des Straßenniveaus befinden sich vor der Zugangstreppe auf einer asphaltierten 
bzw. betonierten Fläche Holzhütten. Es kann aus dem Lageplan nicht mit Sicherheit erkannt 
werden, ob sie zur Gänze der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft zuzuordnen sind. Es 
handelt sich um 3 Holzhütten, die aneinandergebaut sowie in einfachster Ausführung und 
Eindeckung errichtet wurden. Bei einer der Hütten sind höherwertigere Fenster versetzt. Die 
Hütten dienen augenscheinlich nur einfachen Lagerzwecken. 
 

 
 

2.8.7. Fotodokumentation 

 

  

Außenansicht Außenansicht - Holzhütten 
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Außenansicht - Holzhütten Außentreppe 

  

  

Garten Zugang Wohnhaus 

  

  

Zugang Wohnhaus Garten 
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Holzschuppen Vorraum 

 

  

Sicherungskasten Vorraum 

 

  

Küche Küche 
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Speis Speis 

 

  

Zimmer Zimmer 

 

  

WC Bad 
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Bad Treppe EG - DG 

  

  

Flur Schlafzimmer 

 

  

Dachbodenraum Zimmer 
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Zimmer  

 
 
 
 

2.9. Baumängel, Bauzustand, rückgestauter Reparaturbedarf 

 

Es ist ausdrücklich festzuhalten, dass eine Liegenschaftsbewertung keinesfalls ein 

bautechnisches Gutachten darstellt oder ersetzen kann. 
 
Es handelt sich hierbei um zwei voneinander zu trennende Disziplinen; dies ist auch durch die 
Nomenklatur im österreichischen Sachverständigenwesen (Fachgruppe Immobilien einerseits 
und Fachgruppe Hochbau/Architektur, Bautechnik etc. andererseits) entsprechend 
dokumentiert. Gegenstand einer Liegenschaftsbewertung ist auch niemals eine technische Due 
Diligence.  

 
Ebenso wenig obliegt dem Gutachter für Liegenschaftsbewertung eine Untersuchung des 
Bauwerks in statischer Hinsicht. Es ist darauf hinzuweisen, dass für derartige Überprüfungen 
ein entsprechender Sonderfachmann beizuziehen wäre, dessen Tätigkeit entsprechende 
Kosten nach sich ziehen würde. 
 

Der Bau- und Erhaltungszustand des Gebäudes sowie der rückgestaute Reparaturbedarf 
wurden ausschließlich durch äußeren Augenschein und ohne zerstörende Untersuchung 
anlässlich der Befundaufnahme festgestellt und klassifiziert.  
 
Detaillierte sowie zerstörende Untersuchungen des Bauzustandes wurden nicht durchgeführt, 
weshalb Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe aus Auskünften, die dem 
Sachverständigen gegeben werden, auf vorgelegten Unterlagen oder Vermutungen beruhen. 

 
Die Bewertung allfälliger Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Herstellungskosten wird 
vom Sachverständigen entsprechend seiner Erfahrungen angesetzt und wird dabei von einer 
der Lage und jeweiligen Nutzung des Objektes marktkonformen Ausführung ausgegangen.  
 
Das Wohnhaus sowie die Außenanlagen (Holzschuppen, etc.) präsentieren sich in einem sehr 
schlechten Erhaltungszustand. Das Wohnhaus ist äußerst ungepflegt, olfaktorisch stark 

beeinträchtigt und teilweise sind die Räume vollkommen zugemüllt. Schimmelbildung war 

teilweise feststellbar (das exakte Ausmaß konnte infolge der Vermüllung nicht erhoben 
werden). Sämtliche Oberflächenbeläge sind bereits längst am Ende ihrer Nutzungsdauer 
angekommen. Die Sanitäreinrichtungen sind nicht annähernd zeitgemäß.  
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2.10. Vermietungen, sonstige Verträge 

 
Aus welchem Titel die Mitbewohnerin, Frau Vasvari, die Liegenschaft nutzt, konnte anhand von 
Urkunden nicht erhoben werden. Das Vorliegen eines Mietvertrages oder Ähnlichem wurde 

nicht bekanntgegeben. Vielmehr erklärte Frau Vasvari auf Befragen, lediglich eine 
Mitbewohnerin zu sein und keine Miete zu zahlen.  
 
Zum Zwecke dieser Bewertung wird daher vorerst von Bestandsfreiheit ausgegangen. 

 
 

 
 

2.11. Bruttogeschoßfläche 

 
Aus gutachtensökonomischen Gründen wurden anlässlich der Befundaufnahme keine 
Kontrollmessungen durch den fertigenden SV durchgeführt. 
 
Dem Bauakt der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft konnte zwar ein Plan über die 
Raumaufteilung des Wohnhauses entnommen werden, er enthält allerdings keine 

Abmessungen bzw. Raumgrößen. Die folgenden Angaben wurden daher eigenen 

Ausmessungen aus dem Geo-Informationssystem des Landes NÖ entnommen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die hilfsweise vorgenommenen Ausmessungen des SV aus 
dem Geo-Informationssystem des Landes NÖ naturgemäß bloß grobe Näherungswerte 
darstellen, die entsprechenden Schwankungsbreiten unterliegen. 
 

Damit in Zusammenhang stehende Ungenauigkeiten könnten lediglich mit einer exakten 
Vermessung durch einen Sonderfachmann ausgeräumt werden, welche allerdings aus 
gutachtensökonomischen Gründen einstweilen unterbleibt. Marginale Abweichungen sind 
jedenfalls in der jeder Bewertung innewohnenden Unschärfe gedeckt. 
 
 
Bruttogeschoßfläche Wohnhaus .................... ca. 6,50 x 14,00 m .................... ca. 91,00 m2 

Bruttogeschoßfläche Holzschuppen ................ ca. 4,50 x 6,00 m ...................... ca. 27,00 m2 

 
 
Die Holzhütten auf Straßenniveau wurden nicht vermessen. 
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2.12. Einheitswertbescheid und Grundsteuermessbetrag 

 
Auf Anfrage des fertigenden SV wurde vom zuständigen Finanzamt am 16.12.2025 der 
nachfolgende Feststellungsbescheid zum 01.01.2015 übermittelt 
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2.13. Rückstände an Grundbesitzabgaben 

 
Eine Anfrage an die Marktgemeinde Frankenfels ergab, dass die Grundsteuer, die Müllgebühren 
sowie die NÖ Seuchenvorsorgeabgabe vom Gemeindeverband für Umweltschutz und 

Abgabeneinhebung (GVU) eingehoben werden. Wasser- und Kanalgebühren werden nicht 
verrechnet, zumal die Liegenschaft nicht an diese Netze angeschlossen ist.  
 
Seitens des GVU wurden das nachfolgende Kontoblatt sowie der Rückstandsausweis 

übermittelt.  
 

Demnach besteht zum Bewertungsstichtag 18.11.2025 ein Rückstand 
inklusive Nebengebühren und Umsatzsteuer in der Höhe von  € 4.575,74. 
 
 

 



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 61 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  

 
 

 



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 62 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  

 
 

 



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 63 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  

 
 

 



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 64 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  

 



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 65 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  

 



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 66 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  

 



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 67 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  

  



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 68 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  

3. GUTACHTEN 

 
Die nachstehende Bewertung erfolgt unter Beachtung aller im Befund enthaltenen 
Feststellungen sowie aller sonstigen wertbeeinflussenden Merkmale und Voraussetzungen. 

 
 

3.1. Bewertungsmethode zur Ermittlung des Verkehrswertes 

 
Auftragsgemäß wird der Verkehrswert der Liegenschaft ermittelt. Der Verkehrswert gemäß 
§ 2 LBG (Liegenschaftsbewertungsgesetz) ist definiert wie folgt: 
 

§ 2. (1) Sofern durch Gesetz oder Rechtsgeschäft nichts anderes bestimmt wird, ist 

der Verkehrswert der Sache zu ermitteln. 

 

(2) Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise 

im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 

 

(3) Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen 

haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 

 
Der ermittelte Verkehrswert entspricht dem market value (Marktwert).  

 
Dieser ist gemäß den Europäischen Bewertungsstandards der TEGoVA wie folgt definiert:  
 

„Der Marktwert ist der geschätzte Betrag, zu dem eine Immobilie in einem 

funktionierenden Immobilienmarkt zum Bewertungsstichtag zwischen einem 

verkaufsbereiten Verkäufer und einem kaufbereiten Erwerber nach angemessenem 

Vermarktungszeitraum in einer Transaktion im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

verkauft werden könnte, wobei jede Partei mit Sachkenntnis, Umsicht und ohne Zwang 

handelt.“ 

 

Die Wahl des Wertermittlungsverfahrens oder allenfalls die Kombination von solchen bleibt 
gemäß § 7 LBG dem Sachverständigen überlassen, dabei ist auch Bedacht auf den Stand der 
Wissenschaft zu nehmen.  
 

§ 7. (1) Soweit das Gericht oder die Verwaltungsbehörde nichts anderes anordnen, 

hat der Sachverständige das Wertermittlungsverfahren auszuwählen. Er hat dabei den 

jeweiligen Stand der Wissenschaft und die im redlichen Geschäftsverkehr 

bestehenden Gepflogenheiten zu beachten. Aus dem Ergebnis des gewählten Verfahrens 

ist der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr 

zu ermitteln. 

 

(2) Sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden (§ 3 Abs. 

2), so ist aus deren Ergebnissen der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse 

im redlichen Geschäftsverkehr zu ermitteln. 

 
Da Objekte dieser Art üblicherweise zur Befriedigung des eigenen Wohnbedürfnisses eines 
Familienverbandes und nicht in Ertragserzielungsabsicht angeschafft werden, erfolgt die 
Wertermittlung der gegenständlichen Liegenschaft ausschließlich über das Sachwertverfahren. 
 

§ 6. (1) Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des 

Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile sowie 

gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermitteln (Sachwert). 

 

(2) Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von 

Kaufpreisen vergleichbarer unbebauter und unbestockter Liegenschaften zu 
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ermitteln. Wertänderungen, die sich demgegenüber aus der Bebauung oder Bestockung 

der zu bewertenden Liegenschaft oder deren Zugehörigkeit zu einem 

Liegenschaftsverband ergeben, sind gesondert zu berücksichtigen. 

 

(3) Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner 

Ermittlung ist in der Regel vom Herstellungswert auszugehen und von diesem die 

technische und wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen. Sonstige Wertänderungen 

und sonstige wertbeeinflussende Umstände, wie etwa Lage der Liegenschaft, 

baurechtliche oder andere öffentlich-rechtliche Beschränkungen sowie erhebliche 

Abweichungen von den üblichen Baukosten, sind gesondert zu berücksichtigen. 

 
Bei der Wertermittlung nach dem Sachwertverfahren wird sohin der Wert der Liegenschaft 
durch Addition des Bodenwertes, des Bauwertes sowie des Wertes sonstiger Bestandteile 
errechnet. Bei der Ermittlung des Bauwertes ist von den Neuherstellungskosten unter 
Berücksichtigung der Ausstattung, des Fertigstellungsgrades und der Ausführung auszugehen. 
Davon ist in der Folge die technische und wirtschaftliche Wertminderung in Abzug zu bringen. 

Die Berechnung des Herstellungswertes erfolgt aus der Nutzfläche, wobei die vorliegenden 
Pläne herangezogen werden; daraus resultierende marginale Flächenunterschiede sind aus 
gutachtensökonomischen Gründen nicht auszuschließen und somit in Kauf zu nehmen. 
 
Eine Wertermittlung nach dem Vergleichswertverfahren im Sinne § 4 LBG setzt voraus, dass 
ein Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen möglich ist. 

Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der wertbeeinflussenden Umstände 
weitestgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Heranzuziehen sind lediglich 
solche Kaufpreise, die in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten 

(das muss jedoch nicht zwingend das gleiche Gemeindegebiet sein) erzielt wurden, wobei bei 
einer solchen Wertermittlung unredliche Verkaufsvorgänge außer Acht zu lassen bzw. 
gegebenenfalls zu korrigieren sind. 
 

§ 4. (1) Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit 

tatsächlich erzielten Kauf preisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln 

(Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert 

beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. 

Abweichende Eigenschaften der Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach 

Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. 

 

(2) Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr 

in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt 

wurden. Soweit sie vor oder nach dem Stichtag vereinbart wurden, sind sie 

entsprechend den Preisschwankungen im redlichen Geschäftsverkehr des betreffende 

Gebietes auf- oder abzuwerten. 

 

(3) Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche 

Verhältnisse oder persönliche Umstände der Vertragsteile beeinflusst wurden, 

dürfen zum Vergleich nur herangezogen werden, wenn der Einfluss dieser Verhältnisse 

und Umstände wertmäßig erfasst werden kann und die Kaufpreise entsprechend 

berichtigt werden. 

 
Eine Bewertung der gesamten bebauten Liegenschaft nach dem Vergleichswertverfahren muss 
unterbleiben, da vom SV Verkaufsvorgänge von im Sinne des LBG größtmöglich (unmittelbar) 
vergleichbaren Gesamtobjekten nicht erhoben werden konnten und solche mit größter 

Wahrscheinlichkeit aufgrund der Individualität des Objektes auch nicht oder – wenn überhaupt 
– nur bedingt vergleichbar gegeben sind.  
 
Jedoch fließen entsprechend korrigierte Marktpreise bzw. Tendenzen sowie mittelbare 
Vergleichsobjekte, wie sie dem SV aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit in erheblicher Anzahl 

bekannt sind, in die Bewertung ein.  
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Insbesonders bei der Verkehrswertermittlung nach der Sachwertmethode ist es notwendig, 
den Rechenwert vor dem Hintergrund der Marktverhältnisse kritisch zu würdigen und 

gegebenenfalls zu berücksichtigen. Solche Berücksichtigungen sind insbesonders wegen der 
Marktlage, individueller Planung, verlorenem Bauaufwand, ungünstiger Objektgröße, 
Zweckgebundenheit, Standort, sonstiger Einschränkungen etc. vorzunehmen. 
 
Zur Berücksichtigung der Marktlage ist generell anzumerken, dass in zumindest mittelbar 
vergleichbaren Gebieten nur innerhalb eines bestimmten Normalbereiches die Sachwerte von 

derartigen Objekten bei Bestandfreiheit in etwa den Kaufpreisen entsprechen. Bei außerhalb 

dieses Normalbereichs liegenden Sachwerten bzw. sachwertorientierten Verkehrswerten ist zu 
beobachten, dass die erzielten Kaufpreise die Tendenz haben, sich am Preis innerhalb der 
„Normalzone“ anzunähern.  
 
Dies bedeutet bei steigenden Sachwerten eine progressiv zunehmende Abminderung bzw. bei 
sinkenden Sachwerten eine progressiv zunehmende Aufwertung.  

 
Je höher die errechneten Sachwerte bzw. sachwertorientierten Verkehrswerte liegen, desto 
stärker nimmt die Zahl der Kaufwilligen ab. Dies nicht zuletzt deshalb, da der Käuferkreis für 
höherpreisige Objekte den Bau von eigenen, nach individuellen Vorstellungen und 
Bedürfnissen konzipierten Gebäuden, vorzieht. 
 
Allerdings kompensiert eine Lage in einem Gebiet, in welchem gleichwertige Grundstücke bzw. 

Immobilien nicht oder nur sehr vereinzelt auf dem Markt sind, teilweise diese 
Marktgegebenheit. 
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3.2. Sachwert 

 
 

3.2.1. Bodenwert 

 
Für Grundstücke mit der Flächenwidmung „Bauland“ mit einer für die Bebauung mit 

Einfamilienhäusern geeigneten Größe werden in Frankenfels in annähernd vergleichbaren 

Lagen zum Bewertungsstichtag unter Heranziehung von Vergleichspreisen, zum Verkauf 
angebotener Objekte sowie unter Beachtung der Marktentwicklung € 25,00 bis € 35,00 je 
Quadratmeter bezahlt. 
 
Das gegenständliche Grundstück ist als „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ gewidmet. Das 
darauf befindliche Wohnhaus wurde im Flächenwidmungsplan als erhaltenswertes Gebäude im 

Grünland („Geb“) gem. NÖ ROG ausgewiesen. 
 
Die Bestimmungen des NÖ Raumordnungsgesetzes hinsichtlich bereits bestehender 
erhaltenswerter Gebäude im Grünland wurden in den letzten Jahren wesentlich aufgelockert, 
so ist nun beispielsweise unter bestimmten Voraussetzungen (§ 20 Abs. 2 und Abs. 5 des NÖ 
Raumordnungsgesetzes idgF.) eine bauliche Erweiterung der Bruttogeschoßfläche auf 
höchstens 400 m2 zulässig. 

 

Die Widmung als erhaltenswertes Gebäude im Grünland sichert weiters die Möglichkeit der 
Wiedererrichtung vollständig zerstörter Gebäude durch Elementarereignisse (Brand, 
Blitzschlag und dergleichen). 
 
Obwohl die mögliche bauliche Nutzung von erhaltenswerten Gebäuden im Grünland erweitert 

wurde, bestehen dennoch Einschränkungen gegenüber einer Baulandwidmung 
(Bruttogeschoßfläche höchstens 400 m2, gänzlicher Abbruch und Neubau nur unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich, die Summe der Grundrissflächen aller Nebengebäude 
darf maximal 50 m2 umfassen, etc.). 
 
Die Markterfahrung zeigt jedoch, dass präsumtive Erwerber solcher Liegenschaften, welche 
zur typischen Einfamilienhausnutzung geeignet sind, die vorhandenen Einschränkungen in der 

baulichen Nutzbarkeit teilweise nicht bewerten. Vielmehr empfinden die Käufer den Wert dieser 
Grundstücke aufgrund der Ruhelage oder auch der eingeschränkten (tatsächlichen und/oder 
möglichen) Nachbarschaftsbebauung als höherwertiger. Bei Liegenschaften mit hochwertigerer 

Bausubstanz in eher bevorzugter Lage kann sogar eine Tendenz zur Überzahlung solcher 
Grundstücke festgestellt werden. 
 
Zur Ermittlung des Bodenwertes stehen keine Kaufpreise aus unmittelbar vergleichbaren 

Transaktionen zur Verfügung. Aus diesem Grund wird ein Bewertungshilfsmittel, der „vertikale 
Preisvergleich“, für die Wertermittlung herangezogen. Hierzu dient die Widmungskategorie 
Bauland als Ausgangsbasis. 
 
Ausgehend von einem ortsüblichen und angemessenen Baulandpreis zum Bewertungsstichtag 
in der Höhe von € 25,00/m² wird diese Fläche unter Berücksichtigung sämtlicher im Befund 

enthaltenen Feststellungen, der Flächenwidmung in Verbindung mit der gegebenen 
Bausubstanz sowie der Geb-Widmung, der Lage unter Beachtung der eingeschränkten 
Sonnenstunden, der Topografie sowie der Figuration mit einem angemessenen Abschlag in der 
Höhe von 40 %, sohin mit einem Freigrundwert von € 15,00 je Quadratmeter, bewertet. 

 
Dieser Wertansatz berücksichtigt die für vergleichbare Bauland-Grundstücke zu entrichtende 
Aufschließungsabgabe nicht, zumal bei einer Widmung als erhaltenswertes Gebäude im 



 

K R  M a g .  G e o r g  E d l a u e r  

Seite 72 von 77 

d:\gutachten\verkehrswert\vw we ißenburggegend 4 ,  3213 f rankenfe l s .docx  EZ  107 GB 19202  |   GA-Nr. :  1973/25  

D i e se s  G ut acht en i s t  n ur  in  se ine r  Ge samth e i t  un d  unt e r  Be ach t ung  de r  ge t rof fenen  P räm i s sen  g ü l t i g  so wie  

aus sch l ieß l i ch  f ü r  de n G ut achten szwe ck  ge dach t .    Je de Veröf fen t l i ch ung oder  We i te rg abe,  auch te i l we i se ,  

be dar f  de r  ausd rück l i chen Z us t imm ung  de s Ve r f as se r s .    Das  G utach ten  b le i bt  E ige nt um de s  Sachve r s tänd ig en.  

Grünland bei einer Erweiterung des Gebäudes allenfalls eine Standortabgabe fällig werden 
kann. 

 
Gst .170 82 m2 x € 15,00 € 1.230,00 
Gst 1581/2 614 m2 x € 15,00 € 9.210,00 
Gst 1582 505 m2 x € 15,00 € 7.575,00 
 
Das gegenständliche Grundstück ist als Grünland gewidmet und wäre 

daher definitionsgemäß grundsätzlich nicht bebaubar. Es ist daher 

jedenfalls auf den Ansatz eines Bebauungsabschlages zu verzichten. 
 
Bebauungsabschlag daher € 0,00 
 
Gebundener Grundwert (Bodenwert) sohin € 18.015,00 
 

 
 
 

3.2.2. Bauwert des Wohnhauses 

 
Das auf der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft vorhandene Wohnhaus ist im 
derzeitigen Erhaltungszustand, wenn überhaupt, nur äußerst eingeschränkt bewohnbar. 

 
Der Bewertungsansatz eines rechnerischen Bauwertes ist infolge der Bausubsatz, der 

unzeitgemäßen Figuration sowie der gegebenen Schäden bzw. rückgestauten 
Reparaturaufwendungen und der damit verbundenen kurzfristig notwendig werdenden 
erheblichen Investitionen zur Erhaltung des Gebäudes höchst vorsichtig zu beurteilen.  
 
Ein präsumtiver Marktteilnehmer für Objekte dieser Art gesteht den vorhandenen 
Baulichkeiten regelmäßig nicht einmal einen geringen Wert als einfachsten Rohbau zu. 
 

Vielmehr stellt der Gebäudebestand unter Berücksichtigung der unzeitgemäßen Ausführung 
und Raumaufteilung, der Ausstattung, der Beschaffenheit und des Erhaltungszustandes einen 
Grenzfall zur wirtschaftlichen Abbruchreife dar. 
 
Derartige Objekte werden von den Marktteilnehmern in diesem Immobilienteilmarkt 
unterschiedlich wahrgenommen und damit auch beurteilt. Während die einen darin eine 

Belastung sehen und den Abbruch (mit entsprechenden Kosten) und einen anschließenden 
Neubau vorziehen, entscheiden sich die anderen für eine zumindest einfache Revitalisierung 
der vorhandenen Bausubstanz, wiewohl die Kosten der objektiv notwendigen 
Sanierungsmaßnahmen bei fachgerechter Ausführung durch Professionisten einem Neubau 
gleichkommen bzw. die Kosten eines Neubaus oftmals sogar übersteigen können; dies bei allen 
gegebenen Einschränkungen aufgrund des derzeitigen Gebäudebestandes.  
 

Wenn eine Belassung der Baukörper entschieden wird, sind dann eben die hohen 
Revitalisierungskosten in die Kalkulation der Interessenten einzupreisen bzw. bei 
zwischenzeitiger Alternativnutzung die – künftigen – auf den heutigen Zeitpunkt abgezinsten 
Abbruch- und Entsorgungskosten. 
 
Da sich das Wohnhaus allerdings im Grünland befindet und als erhaltenswertes Gebäude im 
Grünland gewidmet ist, es darüber hinaus in der vorliegenden Form zumindest für einfachste 

Wohn- und/oder Lagerzwecke Verwendung finden könnte, ist unter Berücksichtigung der 
vorgenannten Ausführungen auf die Berechnung und den Abzug der Abbruch- bzw. 
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Freimachungskosten zu verzichten und ist das Wohnhaus mit einem geringen pauschalen Wert 
zu beurteilen, der mit € 6.000,00 die Marktgegebenheiten korrekt abbildet. 

 
Bauwert des Wohnhauses pauschal  € 6.000,00 
 
 
 
 

3.2.3. Wert der Außenanlagen 

 
Der Zeitwert der Außenanlagen (befestigte Flächen, Einfriedung, 

Holzschuppen, Holzhütten, etc.) ist unter Berücksichtigung der 
Ausgestaltung und Ausführung sowie des vorliegenden 
Erhaltungszustandes zum Bewertungsstichtag pauschal zu bewerten 
mit gerundet € 1.000,00 
 
Zeitwert der Außenanlagen gerundet € 1.000,00 

 
 
 
 

3.2.4. Sachwert 

 
Bodenwert (3.2.1. dieses Gutachtens) € 18.015,00 
Bauwert des Wohnhauses (3.2.2. dieses Gutachtens) € 6.000,00 
Wert der Außenanlagen (3.2.3. dieses Gutachtens) € 1.000,00 
 

Sachwert somit € 25.015,00 
 
Sachwert gerundet € 25.000,00 
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3.3. Verkehrswert 

 
Nach Abschluss der Anwendung eines oder mehrerer Bewertungsverfahren ist der 
Verkehrswert aus den Ergebnissen abzuleiten.  

 
Auch die dann vorliegende Größe stellt nicht zwingend einen Endwert dar, weil insbesondere 
das aktuell bestehende Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage möglicherweise noch nicht 
ausreichend in die Bewertungsresultate eingeflossen ist.  

 
Zentrale Anforderung ist, dass der Verkehrswert immer unter Berücksichtigung der Lage auf 

dem Immobilienteilmarkt herzuleiten ist. Kern der Ableitung von Verkehrswerten aus den 
Ergebnissen von Sachwerten oder Ertragswerten ist die Anpassung an die gegenwärtige 
Marktlage gem. § 7 Abs. 2 LBG. 
 
Werden auf dem örtlichen Immobilienmarkt Kaufpreise für vergleichbare Liegenschaften am 
Wertermittlungsstichtag nicht zum rechnerischen Wert gehandelt, so müssen die 
Zwischenergebnisse – jeweils verbunden mit einer Begründung – angepasst werden.  

 
Es darf sich hierbei grundsätzlich nur um Zu- oder Abschläge handeln, die sachlich nicht bereits 
bei den Eingangsparametern der Bewertung berücksichtigt wurden; es ist also besonders auf 
die Vermeidung von Redundanzen zu achten. 
 

Das Sachwertverfahren wird oft als „nicht-marktbezogen“ bezeichnet. Kritiker führen bei ihrer 
Argumentation gerne ins Feld, dass diese Behauptung auch dadurch zu belegen sei, dass, 

ausgehend vom ermittelten Sachwert oft noch große Marktanpassungen notwendig sind, um 
den Verkehrswert herzuleiten. Dies sei bei den anderen beiden Verfahren viel weniger häufig 
der Fall.  
 
Allerdings basiert das Sachwertverfahren ebenso auf Marktdaten, nämlich Marktdaten über die 
aktuellen Herstellungskosten für vergleichbare Gebäude. Darüber hinaus wird der im Sachwert 

enthaltene Bodenwert auf Grundlage des Vergleichswertverfahrens hergeleitet.  
 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das Sachwertverfahren auf folgender 
Grundüberlegung fußt: Der Preis des erstellten Gutes ergibt sich aus der Summe der für die 
Herstellung aufgewendeten Kosten.  
 
Dieses Ideal unterstellt jedoch weitgehend effiziente Märkte, die sofort reagieren, bei denen 

alle Marktteilnehmer gleiche Informationen haben usw. Tatsächlich funktionieren 
Immobilienmärkte in der Realität aber nicht nach diesem Muster.  
 
Im Gegenteil: Der Berufszweig der Projektentwickler lebt von der Chance, dass zwischen 
tatsächlichem Marktpreis und der Summe der aufgewendeten Herstellungskosten eine 
(positive) Differenz besteht. 6 
 

Der ermittelte rechnerische Verkehrswert entspricht den Marktgegebenheiten zum 
Bewertungsstichtag vollkommen (vgl. Punkt 3.1. dieses Gutachtens).  
 
Eine weitere Anpassung an die Marktlage ist demnach nicht vorzunehmen. 
  

 
6 Vgl. Bienert Sven, Immobilienbewertung in Österreich, 3. Auflage, S. 446 ff  
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3.4. Zusammenfassung 

 
 

 

Der Verkehrswert 

der Liegenschaft 

EZ 107 KG 19202 Frankenfels 

mit der Liegenschaftsadresse 

Weißenburggegend 4, 3213 Frankenfels 

beträgt, unter Zugrundelegung des erteilten Auftrages, der Informationen,  

der Beschreibungen und Ausführungen im Gutachten selbst, 

zum Bewertungsstichtag 18.11.2025, 

lasten- und bestandsfrei 

gerundet € 25.000,00 

 

 

Anmerkungen: 

 

Es ist nicht anzunehmen, dass bei parzellenweiser oder parzellengruppenweiser Versteigerung der 

Grundstücke ein höherer Erlös erzielt werden kann (vgl. § 143 Abs. 4 EO). 

 

Die im C-Blatt der Grundbuchseinlage einverleibten Pfandrechte (einschließlich der 

Verpflichtungen aus dem Leibrentenvertrag) wurden im vorgenannten Verkehrswert nicht in 

Abzug gebracht. Sollte eine Berücksichtigung des Leibrentenvertrages erforderlich sein, so wäre 

eine Nachbewertung vorzunehmen. (Siehe Punkt 2.3.3. dieses Gutachtens) 

 

Die erhobenen und unter Punkt 2.13. dieses Gutachtens dargelegten Rückstände an 

Grundbesitzabgaben in der Höhe von € 4.575,74 wurden beim vorgenannten Verkehrswert nicht 

in Abzug gebracht. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

eingetragen beim Landesgericht St. Pölten für die Fachgebiete 

94.04;    94.10;    94.15;    94.17;    94.20;    94.23; 

94.30;    94.35;    94.60;    94.65;    94.70.  
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